
StP 421a (Stand 07/2020) 

      Bwh           Berlin, den         

V.: 

I.) A. Bewährungsheft anlegen mit: 

  Vollstreckungsverzeichnis als Bl. 1-1b 

  Kopien der Vollstreckungsverzeichnisse aus       

         als Bl. 1c ff 

  richterlicher Verfügung zum Anlegen des Bewährungsheftes als Bl. 2 

 dieser Vfg. als Bl. 3, die Registernachricht als Bl. 4  

  Rechtskraftbescheinigung 

 begl. Urteilsabschrift mit RKV (bitte noch eine begl. Urteilsabschrift mit RKV lose  

     zum BwH nehmen) 

 begl. Abschrift des Auflagenbeschlusses 

       

 Bericht der JGH 

 Übernahmebericht d. Bewährungshelfers/in 

       

       

 BZR-Auszug (AU55) 

 Gutachten (AU55) 

 

     B. Bitte in das VRJs-Register eintragen 

 

II.)  Verm.: Folgende Belehrungen sind erteilt worden: 

  § 268a StPO  § 11 Abs. 3 JGG 

 

III.) A. Je eine Abschrift des vollständigen Urteils mit RKV und des Auflagenbeschlusses  

  (ggf. mit Zusatz) übersenden an: 

   Verurteilte/n  mit Merkblatt VE-Nr. 25a 

   (Pflicht-)Verteidiger       

   ges. Vertreter/in       

   Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

(entfällt, sofern Bewährungshelfer/in bei einem freien Träger und nicht bei der Senatsverwaltung  

  beschäftigt ist. In diesem Falle erfolgt eine Übersendung allein an den freien Träger!) 

   m. d. B. um Weiterleitung an d. zuständige(n) Bewährungshelfer(in) Hrn. / Fr.        

   Die Berichte sind zum Bewährungsheft zu übersenden. Bitte verrechnen Sie eventuell anfallende Kosten im  

   Rahmen der Produktverrechnung auf die Kostenstelle 13071000, Kostenträger 79637. 

     Es wird um Übersendung einer Übernahmenachricht zum Bewährungsheft gebeten. 

 

   Jugendgerichtshilfe          gem. Nr. 32 MiStra 

   m. d. B. über die Erfüllung der  Weisungen  Auflagen  Freizeitarbeiten zum Bewährungsheft zu  

   berichten. Bitte verrechnen Sie eventuell anfallende Kosten im Rahmen der Produktverrechnung auf die  

   Kostenstelle 13071000, Kostenträger 79637.
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      B. Mitteilung vom Verfahrensausgang durch Übersendung einer Urteilsabschrift mit RKV 

  unter Verwendung von StP 350 an: 

 

   Abt. / AG       zu       

    gem. § 8 StVollstrO mit Zusatz: Die Vollstreckung erfolgt jetzt hier! 

    gem. Nr. 13 MiStra 

  vorstehende Mitteilung bitte  absenden /  lose zur entspr. Beiakte nehmen 

  LABO Berlin Abt. IV     gem. Nr. 42 MiStra 

   Befehlshaber des Wehrbereichs    gem. Nr. 19 MiStra 

        vertrauliche Personalsache! 

   Bundesamt für den Zivildienst    gem. Nr. 21 MiStra 

       vertrauliche Personalsache! 

               gem. Nr.      MiStra 

              gem. Nr.      MiStra 

              gem. Nr.      MiStra 

 

 

      C. Nachricht vom Verfahrensausgang mit V 8302 an: 

       

 

IV.) ZS: Nachricht von der Verurteilung  und vom Verbot gem. § 25 JArbSchG 

   an das Bundeszentralregister 

   an das Kraftfahrtbundesamt 

  Prüfung VISA-Warndatei,  da  
 

- § 95 I Nr. 2 oder Nr. 3, Ia, § 96 oder § 97 AufenthaltsG, 
- § 10 oder § 11 des SchwarzarbeitsbekämpfungsG, 
- §§ 232, 233, 233a oder § 236 II 3 StGB  
- § 30a I oder II BtMG bei Ein- oder Ausfuhr von BtM  

V.)  Zählkarte 

   Strafverfolgungsstatistik 

   Kosten      

 

VI.)  Beiakten trennen (nach Erledigung von III.) 

 

VII.) Frist:  1 Monat (ÜN?)  

   zur Frist des Richters 

 

 

      

Rechtspfleger/in 


